
 

bmi.gv.at 

BMI - III/S/2 (Abteilung III/S/2) 

BMI-III-S-2@bmi.gv.at  

Kerstin Jakupec  

Sachbearbeiter/in 

kerstin.jakupec@bmi.gv.at 

+43 1 53126 90 5206 

Herrengasse 7, 1010 Wien 

E-Mail-Antworten sind bitte unter Anführung der 

Geschäftszahl an BMI-III-S-2@bmi.gv.at zu richten. 

An alle Landeshauptfrauen und 

Landeshauptmänner 

(im Wege der Ämter der Landesregierungen) 

 

Nachrichtlich: 

Bezirksverwaltungsbehörden 

Österreichischer Gemeindebund 

Österreichischer Städtebund 

IT-Dienstleister 

 

per E-Mail 

Geschäftszahl: 2026-0.005.699  

Wahlangelegenheiten; Instrumente der direkten Demokratie; Volksbegeh-

ren - VB 

Mitteilung betreffend die Stattgebung der Einleitungsanträge von 5 Volks-

begehren; Eintragungszeitraum 15. bis 22. Juni 2026 und die Registrierung 

der Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen "Abtreibungs-Strafgesetz-

Paragraphen streichen: Neu" und "Abtreibungspille rezeptfrei: Neu" 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Im Zusammenhang mit der Vollziehung der Volksbegehren wird seitens des Bundesministeri-

ums für Inneres mitgeteilt, dass den Einleitungsanträgen für die u.a. 5 Volksbegehren durch 

den Bundesminister für Inneres stattgegeben wurden. 

 

Die Kurzbezeichnungen dieser 5 Volksbegehren lauten: 

• „Wahlpflicht Nationalratswahl Bundespräsidentenwahl“ (Registrierungsnummer: 

007/2024),  

• „Karfreitag-Feiertag für Alle“ (Registrierungsnummer: 024/2024),  

• „Polizei - kritischer Personalmangel“ (Registrierungsnummer: 019/2024),  

• „Transparenz im Parlament“ (Registrierungsnummer: 017/2024) und  
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• „GRATIS Verhütung“ (Registrierungsnummer 005/2024)  

 

Als Eintragungszeitraum für die o.g. Volksbegehren wurde der Zeitraum von 15. bis 22. Juni 

2026 festgesetzt, als Stichtag der 11. Mai 2026. 

 

Weiterführende Information ergehen, sobald die in § 9 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 

2018 – VoBeG vorgesehenen Überweisungen der Kostenbeiträge durch die Bevollmächtigten 

der Volksbegehren erfolgt sind. 

 

Unter einem wird mitgeteilt, dass im Bundesministerium für Inneres am 5. Jänner 2026 zwei 

Volksbegehren mit folgenden Kurzbezeichnungen angemeldet wurden: 

 

• „Abtreibungs-Strafgesetz-Paragraphen streichen: Neu“ (Registrierungsnummer: 

001/2026) 

• „Abtreibungspille rezeptfrei: Neu“ (Registrierungsnummer: 002/2026) 

 

Die Registrierung dieser Volksbegehren fand heute, 16. Jänner 2026, im Lauf des Tages statt. 

 

Dies hat zur Folge, dass wahlberechtigte Personen ab dem angeführten Zeitpunkt für die ge-

nannten Volksbegehren via Internet mittels einer qualifizierten elektronischen Signatur  

(„ID-Austria“) Unterstützungserklärungen abgeben können und dass das Unterfertigen von 

Unterstützungserklärungen für die Volksbegehren in den Gemeindeämtern und Magistraten 

entweder ebenfalls bereits ab diesem Zeitpunkt, spätestens aber ab Montag, 19. Jänner 2026, 

jeweils zu den Amtsstunden (Zeiten des Parteienverkehrs) österreichweit möglich sein wird.  

 

Es wird ersucht, dieses Informationsschreiben – sofern zutreffend – an die Gemeinden Ihres 

Zuständigkeitsbereichs weiterzuleiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

16. Januar 2026 

Für den Bundesminister: 

i.V. Mag. Bernhard Brait 
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